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 Veröffentlicht am 26.06.2014

Norm

ABGB §1330 Abs1

Rechtssatz

Der Vorwurf, das Personal eines Seniorenp4egeheims habe einer Bewohnerin ein schwer dämpfendes Medikament

bewusst verabreicht, worin ein  Medikamentenmissbrauch liegt, und dadurch zumindest fahrlässig dieser schweren

körperlichen Schaden zugefügt, ist nicht nur kreditschädigend, sondern auch eine Ehrenbeleidigung (§ 1330 Abs 1

ABGB), beeinträchtigt es doch die soziale Wertschätzung des Betreibers eines P4egeheims erheblich, wenn seinem

Personal Medikamentenmissbrauch durch bewusste Überdosierung unterstellt wird.
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